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1. Vorbemerkung 

Der Saale-Orla-Kreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe erstellt für sein Kreisge-

biet in Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung in § 20 Thüringer Kindergartengesetz (Thür-

KigaG) einen jährlichen Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtun-

gen und in Kindertagespflege. 

 

Der Bedarfsplan weist für die Gemeinden des Saale-Orla-Kreises die Kindertageseinrichtungen 

und die Plätze der Kindertagesbetreuung aus, die zur Erfüllung des Rechtsanspruchs der Kinder 

mit gewöhnlichen Aufenthalt im Saale-Orla-Kreis auf ganztägige Förderung in einer Kinderta-

geseinrichtung erforderlich sind. Darüber hinaus sind im Bedarfsplan die Angebote für Kinder 

mit Behinderungen oder drohender Behinderung auszuweisen. Der Rechtsanspruch der Kinder 

auf Kindertagesbetreuung besteht vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und 

umfasst im Rahmen der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung montags bis freitags eine 

tägliche Betreuungszeit von zehn Stunden (§ 2 ThürKigaG). 

 

Die Wohnsitzgemeinden sind verpflichtet, die erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtun-

gen bereitzustellen. Die Gemeinden nehmen diese Aufgabe als Pflichtaufgabe im eigenen Wir-

kungskreis wahr. Sie können diese Aufgabe auf eine Verwaltungsgemeinschaft oder mittels 

Zweckvereinbarung auf eine andere Gemeinde übertragen (§ 3 Abs. 2 ThürKigaG). Im Rahmen 

ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung der erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen 

entscheiden die Wohnsitzgemeinden in Ausübung ihres Selbstverwaltungsrechtes über die 

Schaffung, Aufrechterhaltung, Änderung, Reduzierung der Plätze in ihren Kindertageseinrich-

tungen. 

 

Um ihre Verpflichtung zur Bereitstellung der erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen 

zu erfüllen, betreiben die Wohnsitzgemeinden eigene Kindertageseinrichtungen oder übertra-

gen die Betreibung mittels Verträgen auf die in § 6 ThürKigaG genannten Träger (§ 3 Abs. 3 

ThürKigaG). 

 

Der Bedarfsplan wird auf der Grundlage der Daten erstellt, die zum Stichtag über die Kinder-

tageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen sowie über die betreuten und geborenen Kin-

der vorliegen. Stichtag ist der 1. März, der dem Kindergartenjahr des Bedarfsplanes vorangeht 

(§ 20 ThürKigaG). Der vorliegende Bedarfsplan für das Kindergartenjahr 01. August 2025 bis 

31. Juli 2026 basiert auf den Daten des Stichtages 01. März 2025, welche bis zum Ende des I. 

Quartals 2025 von den Gemeinden, Städten und Kindertageseinrichtungen im Saale-Orla-Kreis 

auf Abfrage zugearbeitet wurden. 

 

Die Kreiselternvertreter wurden zum Bedarfsplan angehört und haben den angebotenen Bespre-

chungstermin am 05.05.2025 wahrgenommen. 
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2. Ergebnis der Bedarfsplanung 

 

Der vorliegende Kindergarten-Bedarfsplan für den Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026 zeigt 

auf, dass die Platzkapazitäten der Kindergärten im Saale-Orla-Kreis ausreichend sind, um den 

Bedarf und Rechtsanspruch der Kinder mit Wohnsitz im Saale-Orla-Kreis auf ganztägige För-

derung in einer Kindertageseinrichtung zu erfüllen. 

 

 

 Kinder im Rechtsanspruch ab 01.08.2025      3.110 

 Anzahl Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 01.03.2025        57 

 Platzangebot (lt. Rahmenkapazität)       3.916 

davon  

- Plätze für Kinder mit (drohender) Behinderung in 

integrativen Einrichtungen             83 

- Plätze für Kinder im Grundschulalter (Hort)            25 

 angemeldete Kinder zum Stichtag 01.03.2025     2.955 

davon 

- Kinder von 1 bis unter 3 Jahren           794 

- Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt                                            2.136 

- Kinder mit (drohender) Behinderung           70 

- Kinder im Grundschulalter (Hortkinder)            25 

 Prognose: angemeldete Kinder zum Stichtag 01.09.2025    2.537 

(Basis: Angaben der Wohnsitzgemeinden/Träger mit Stand 01.03.2025) 

 Prognose: angemeldete Kinder zum Stichtag 01.03.2026    2.705 

(Basis: Angaben der Wohnsitzgemeinden/Träger mit Stand 01.03.2025) 

 

 Anzahl Kindertagespflegestellen             2 

 

Kindertagespflegeplätze                6 

Belegte Plätze zum 01.03.2025              0 
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3. Statistische Angaben 

Für die Bedarfsplanung werden relevante statistische Werte herangezogen. Die Bevölkerungs-

entwicklung ist Ausgangspunkt für die Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung. 

3.1 Geburten 

Nach den Angaben der Einwohnermeldeämter des Saale-Orla-Kreises wurden im Jahr 2024 

insgesamt 401 Kinder geboren. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt die Geburtenzahl im 

Saale-Orla-Kreis bei 552, der Durchschnitt der letzten 5 Jahre beträgt 489. Im Jahr 2024 setzt 

sich somit der Rückgang der Geburten weiter fort. Dieser Trend ist laut Aussagen des Thüringer 

Landesamtes für Statistik thüringenweit für 2024 zu verzeichnen. 
 

Abbildung 1: Geburtenentwicklung im Saale-Orla-Kreis von 2015 - 2024 

 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Angaben EWMÄ 
 

Die Geburtenentwicklung in den Städten und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises 

zeigt ein differenziertes Bild. Insgesamt 5 Städte, Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaf-

ten konnten einen Geburtenzuwachs verzeichnen. 
 

Abbildung 2: Geburtenentwicklung der Kommunen/VG`s im Saale-Orla-Kreis 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Angaben EWMÄ 
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3.2 Bevölkerungsvorausberechnung der 0 – 6,5jährigen im Saale-Orla-Kreis 
 

Die 3. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Thüringen vom 31.12.2021 (Variante 

1) weist für die 0 – 6,5jährigen im Saale-Orla-Kreis eine sich fortsetzende Verringerung bis ca. 

2027 aus. Danach wird eine Stabilisierung auf diesem Niveau bis ca. 2030 aufgezeigt. Ab 2030 

wird ein leichter Anstieg prognostiziert. Ab 2035 könnte die Bevölkerungsgruppe der 0 – 

6,5jährigen wieder den Umfang wie 2025 erreichen und in der Folgezeit weiter ansteigen. 

Aktuelle Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik vom Mai 2025 (Variante 2) 

korrigieren die Prognose der 3. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung nach unten. 

Danach sinkt der Umfang der Bevölkerungsgruppe der 0 – 6,5jährigen im Saale-Orla-Kreis 

fortgesetzt bis 2035 und stabilisiert sich in der Folgezeit auf niedrigem Niveau ohne den Um-

fang von 2025 wieder zu erreichen. 
 

Abbildung 3: Bevölkerungsvorausberechnung der 0 – 6,5jährige 2025 bis 2040 

 
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, 

 

Eine Übersicht zur Entwicklung der Bevölkerung von 0 bis 6,5 Jahren in den Gemeinden des 

Landkreises befindet sich in Anhang B. 

4. Kinder im Rechtsanspruch 

Der Kindergartenbedarfsplan für den Zeitraum 01.08.2025 bis 31.07.2026 umfasst die Gebur-

tenjahrgänge vom 01.08.2019 bis 31.07.2025. Die abgefragten Daten der Einwohnermeldeäm-

ter beinhalten Einwohner mit Geburtsdatum vom 01.08.2019 bis 31.01.2025. Es wurden insge-

samt 2.884 Kinder gemeldet. Per Prognose bis zum 31.07.2025 haben im Kindergartenjahr 

2025/2026 voraussichtlich 3.110 Kinder einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. 

Darin sind 226 (2024 259) Kinder nach Geburtenprognose für den Zeitraum 01.02. bis 

31.07.2025 eingerechnet, welche im Laufe des kommenden Kindergartenjahres einen Rechts-

anspruch erwerben könnten. 
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5. Zweckvereinbarungen 
 

Im Saale-Orla-Kreis nutzen Gemeinden die Möglichkeit nach § 3 Abs. 2 Satz 2 ThürKigaG, 

ihre Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis zur Bereitstellung der erforderlichen Plätze in 

Kindertageseinrichtungen auf eine Verwaltungsgemeinschaft oder auf andere Gemeinden mit-

tels Zweckvereinbarung zu übertragen. Eine Übersicht zur Kindertagesbetreuung von Gemein-

den ohne Kindergarten aufgrund Zweckvereinbarungen ist in Anhang A abgebildet. 

6. Wunsch- und Wahlrecht  
 

Gemäß § 5 ThürKigaG haben Eltern das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen ver-

schiedenen Kindertageseinrichtungen sowie den Angeboten der Kindertagespflege sowohl in-

nerhalb der Wohnsitzgemeinde des Kindes als auch an einem anderen Ort zu wählen. 

 

Im Saale-Orla-Kreis übten zum Stichtag 01.03.2025 Eltern für insgesamt 469 Kinder ihr 

Wunsch- und Wahlrecht aus (01.03.2024: 483 Kinder). 

7. Kindergärten im Saale-Orla-Kreis 

Im Saale-Orla-Kreis ist zum Stichtag 01.03.2025 eine Kindertagesbetreuung in 57 Kinderta-

geseinrichtungen möglich. Von diesen befinden sich 22 in kommunaler Trägerschaft und 35 

in freier Trägerschaft. 

Tabelle 1: Übersicht Träger von Kindertageseinrichtungen 

 

Träger der Kindertageseinrichtung Anzahl der betriebenen Kitas 

Städte/Gemeinden    

22 

Volkssolidarität Pößneck e.V.   

8 

AWO Sozialmanagement gGmbH Saale-Orla-Kreis 
 

6 

Volkssolidarität Regionalverband  Oberland e.V. 
 

4 

Diakonieverein Orlatal e.V. 
 

7 

DRK Kreisverband Saale Orla e.V.   

4 

Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein e.V. 
 

3 

Diakoniestiftung Weimar -Bad Lobenstein gGmbH 
 

2 

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 1 

8. Kindertagespflege im Saale-Orla-Kreis 

 

Im Saale-Orla-Kreis gibt es 2 Kindertagespflegestellen gemäß § 10 ThürKigaG mit Pflegeer-

laubnis, welche aber inaktiv sind: 

 

1 Tagespflegestelle mit 4 Tagespflegeplätzen  

in der Gemeinde Remptendorf (OT Thierbach) 

 

1 Tagespflegestelle mit 2 Tagespflegeplätzen  

in der Gemeinde Oppurg  
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9. Versorgungssituation für Kinder unter 1 Jahr 
 

In Kindertageseinrichtungen im Saale-Orla-Kreis werden in der Regel Kinder ab dem vollen-

deten 1. Lebensjahr aufgenommen. Im Kindergarten „Gänseblümchen“ in Neustadt/Orla be-

steht ein Angebot für Kinder ab 4 Monate. Bei weiterem Bedarf für Kinder unter einem Jahr 

wird die Betreuung in Tagespflegestellen (auch außerhalb des Landkreises) geprüft. Bei Bedarf 

wird die Betreuungsmöglichkeit in den Kindergärten des Saale-Orla-Kreises unter Einbezie-

hung des für die Betriebserlaubnis zuständigen Thüringer Ministeriums geprüft. 

10. Hortangebote in Kindergärten 

Kinder im Grundschulalter haben einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung. Diese kann in 

Horten an Grundschulen oder nach § 2 Abs. 2 ThürKigaG in Kindertageseinrichtungen erfüllt 

werden. Im Saale-Orla-Kreis werden die Kinder überwiegend in Schulhorten betreut. Von 

2.406 Grundschülern im Saale-Orla-Kreis besuchten zum Schuljahresbeginn 2024/25 insge-

samt 2.354 Kinder1 die Horte an Grundschulen. Ein geringer Anteil der Hortkinder wird in 

Kindergärten betreut. Gemäß Betriebserlaubnis werden im Kindergarten „Kinderland“ in 

Pößneck 25 Plätze ausgewiesen, die zum Stichtag 01.03.2025 auch belegt waren.  

11. Betreuung von Kindern mit einer (drohenden) Behinderung  

Die gemeinsame Förderung von Kindern mit einer (drohenden) Behinderung mit allen Kindern 

erfolgt im Saale-Orla-Kreis nicht nur in den fünf integrativen Kindertageseinrichtungen (28 

Kinder mit einer (drohenden) Behinderung), sondern zusätzlich in den Regeleinrichtungen (42 

Kinder mit einer (drohenden) Behinderung). 

12. Öffnungs- und Schließzeiten der Kindergärten 

Die Kindertageseinrichtungen im Saale-Orla-Kreis haben in der Regel montags bis freitags 

zwischen 6:00 Uhr und 17:00 Uhr geöffnet. Es gibt Kindergärten, die freitags bedarfsorientiert 

kürzere Öffnungszeiten haben. 

 

Es kommt vor, dass Einrichtungen z. B. aufgrund verschiedener Krankheits- und Infektionsla-

gen Öffnungszeiten verkürzen müssen. Im Rahmen des trägerbezogenen Betreibermanage-

ments ist die Verkürzung der Öffnungszeiten so gering und kurz wie möglich zu halten. Um 

die Herausforderungen für alle Beteiligten praktikabel zu lösen, ist eine transparente Kommu-

nikation mit den Eltern und der Elternbeiräte erforderlich. 

 

Zusätzlich zur Erhebung der Öffnungszeiten erfolgte eine Abfrage zu den Schließzeiten der 

Kindertageseinrichtungen. Ein Großteil der Einrichtungen schließt an einzelnen Tagen (z. B. 

Brückentage) sowie in den Weihnachtsferien. 21 Einrichtungen schließen in den Sommerferien 

für 1 - 2 Wochen bzw. 1 Woche in den Herbstferien. In diesen Fällen gibt es trägerinterne 

Absprachen zwischen den Kindergärten, um eine Betreuung während der Schließzeiten anbie-

ten zu können oder es wird innerhalb der Einrichtung eine „Notgruppe“ in dieser Zeit vorge-

halten. In der Regel kommunizieren die Einrichtungen die Schließzeiten frühzeitig an die El-

tern. Mit Rücksichtnahme auf die Familien mit Kindern in verschiedenen Einrichtungen 

(Schule/Kita) und in Anbetracht einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wird eine 

Abstimmung zwischen den Kitas und den Grundschulhorten der betreffenden Region empfoh-

len. Diese wird bereits teilweise praktiziert. Für Kindergärten, die in Einzugsgebieten verschie-

dener Grundschulen liegen, gestaltet sich die Absprache schwieriger. 

 

                                                 
1 Statistisches Informationssystem Bildung: https://www.schulstatistik-thueringen.de/Default.Aspx?s=dafbb206-

f6ee-4bdb-8df6-bf589bb01a06,6EED187042B3E23084F352920180276A,97,99,, 
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13.  Bedarfsplanung in den kommunalen Strukturen des Saale-Orla-Kreises 

Planungsgrundlage für diesen Bedarfsplan bildet gemäß § 20 ThürKigaG der 01.03.2025 als 

festgelegter gesetzlicher Stichtag. Datengrundlage für diesen Bedarfsplan sind statistische Da-

ten des Thüringer Landesamtes für Statistik zur Bevölkerungsentwicklung sowie Angaben der 

Einwohnermeldeämter (EWMÄ) des Landkreises zu Geburten und zu angemeldeten Kinder 

mit Geburtsdaten im Zeitraum des Rechtsanspruches. 

Maßgeblich für die Berechnung der Kinderanzahl, die sich im Rechtsanspruch befinden, sind 

die in den Wohnsitzgemeinden gemeldeten Kinder mit Geburtsdatum vom 01.08.2019 bis 

31.01.2025. Da aber auch die Kinder, die im Zeitraum 01.02.2025 bis 31.07.2025 geboren wer-

den, im Laufe des neuen Kindergartenjahres 2025/2026 einen Rechtsanspruch auf Tagesbetreu-

ung erlangen werden, wurden die Geburten für diesen Zeitraum prognostisch errechnet. Die 

gemeldeten Kinder aus Gemeinden mit Zweckvereinbarungen werden zu den Kindern mit 

Rechtsanspruch bei den Gemeinden, mit denen die Zweckvereinbarung besteht, gerechnet. 

Mittels eines Formblattes erfolgte die Abfrage der Belegungszahlen der Kindertageseinrichtun-

gen bei den zuständigen Kommunen zum Stichtag 01.03.2025 zur Erhebung der Ist-Daten. Wei-

tere Abfragen wurden zur voraussichtlichen Belegung zum 01.09.2025 sowie 01.03.2026 ge-

stellt, um eine Entwicklung der Belegung ableiten zu können. 

Parallel erging eine Abfrage an die Gemeinden ohne eigene Kindertageseinrichtung. Hierbei 

teilten diese Gemeinden mit, in welcher Kindertageseinrichtung die Kinder der Gemeinde im 

Rahmen einer Zweckvereinbarung bzw. aufgrund des Wunsch- und Wahlrechtes betreut wer-

den. 

Die Bedarfsplanung im Saale-Orla-Kreis entspricht den Gebietsstrukturen der Städte und Ge-

meinden sowie der Verwaltungsgemeinschaften. 
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13.1 Stadt Pößneck  
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13.2 Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück  
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13.3 Verwaltungsgemeinschaft Oppurg  
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13.4 Stadt Neustadt an der Orla  
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13.5 Verwaltungsgemeinschaft Triptis  
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13.6 Stadt Schleiz  
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13.7 Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte  
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13.8 Stadt Tanna 
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13.9 Stadt Hirschberg 
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13.10 Stadt Gefell 
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13.11 Stadt Bad Lobenstein 
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13.12 Stadt Saalburg-Ebersdorf 
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13.13 Gemeinde Remptendorf  
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13.14 Stadt Wurzbach 
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13.15 Gemeinde Rosenthal am Rennsteig 
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13.16 Zusammenfassung 
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Anhang A: Absicherung der Kindertagesbetreuung der Gemeinden ohne 

Kindertageseinrichtung 
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Anhang B: Entwicklung der Bevölkerung der 0 bis 6,5jährigen der Gemein-

den des Saale-Orla-Kreises 
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